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Satzung in der Fassung vom 19. März 2011 
 

Allgemeine Bestimmungen 
 
§1  Name, Sitz und Zweck 
 
1. Der Verein trägt den Namen „Turnverein von 1903 Volmarstein e. V.“. Er ist im 
Vereinsregister beim Amtsgericht Wetter (Ruhr) eingetragen. 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz in Wetter-Volmarstein. 
 
3. Die Farben des Vereins sind schwarz/rot. 
 
4. Der Verein bezweckt die Pflege der körperlichen und sportlichen Betätigung, die 
Förderung des Sports auf breitester Ebene sowie der Jugendarbeit, soweit es die 
räumlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen zulassen. 
 
5.  
a) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
b) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
c) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
d) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
6. Er ist politisch, konfessionell und rassisch neutral. 
 
§2  Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Mitgliedschaft 
 
§3  Erwerb der Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
 
2. Der beabsichtigte Eintritt ist schriftlich zu erklären. Bei Minderjährigen ist die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich. 
 
3. Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der geschäftsführende Vorstand. 
 
4. Bei Ablehnung der Aufnahme ist eine persönliche Anhörung im geschäftsführenden 
Vorstand möglich. Dieser entscheidet dann endgültig mit einfacher Mehrheit. 
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§4  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Alle Mitglieder des Vereins ab 18 Jahren sind stimmberechtigt und wählbar. Bei 
Tätigkeiten im Vereinsjugendausschuss kann der geschäftsführende Vorstand 
Ausnahmen beschließen. 
 
2. Die Mitglieder sind berechtigt, an den Übungsstunden und Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen und seine Einrichtungen im Rahmen der dafür erlassenen 
Bestimmungen zu benutzen. 
 
3. Jedes Mitglied ist zur Beachtung der Satzung und der, den Vereinsbetrieb 
regelnden Ordnungen verpflichtet. 
 
§5  Beitragsregelung 
 
1. Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
 
2. In besonderen Fällen kann der geschäftsführende Vorstand Ausnahmen festlegen 
und ebenfalls Aufnahmegebühren oder Kursgebühren/Umlagen festsetzen. 
 
3. Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag und bis zum 31. März eines jeden Jahres 
zu entrichten bzw. erfolgt per Bankeinzug. Der Eintritt in den Verein ist zwingend mit 
der Teilnahme am Bankeinzug verbunden. 
 
§6  Ende der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die 
Austrittserklärung ist schriftlich (auch per Email oder Telefax möglich) an den 
geschäftsführenden Vorstand zu richten. Bei Minderjährigen und Jugendlichen ist der 
Austritt durch den Erziehungsberechtigten vorzunehmen. 
 
2. Der Beitrag ist bis zum Ende des Geschäftsjahres zu entrichten, es erfolgt keine 
anteilige Rückerstattung. 
 
3. Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen, wenn ein Mitglied gegen die 
Interessen des Vereins und satzungsgemäßen Verpflichtungen verstoßen hat. 
Weiterhin ist ein Ausschluss möglich, wenn das Mitglied auch nach einmaliger 
erfolgloser schriftlicher Anmahnung des Mitgliedsbeitrags - ggf. die Aufnahmegebühr 
oder die Kursgebühren/Umlagen - nicht gezahlt hat. 
 
4. Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand. Zuvor ist dem Mitglied Gelegenheit 
des rechtlichen Gehörs zu gewähren. Der Ausschluß ist schriftlich mitzuteilen.  
 
5. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis unbeschadet des Anspruches des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen. 
 
Jugendausschuß 
 
§7  Jugendausschuß 
 
1. Zusammensetzung und Obliegenheiten des Jugendausschusses werden durch die 
Jugendordnung des Vereins geregelt. 
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2. Der Jugendausschuß wird im geschäftsführenden Vorstand des Vereins durch den 
Vorstand Jugendsport vertreten. 
 
Bereiche, Abteilungen und Gruppen 
 
§8  Bereiche, Abteilungen und Gruppen 
 
1. Der Verein gliedert sich in Bereiche, Abteilungen und Gruppen. 
 
2. Die Grundlagen zur Führung und Arbeit der Bereiche, Abteilungen und Gruppen 
können in einer Geschäftsordnung festgelegt werden, verantwortlich für die 
Geschäftsordnung ist der geschäftsführende Vorstand. 
 
3. Über die Einrichtung neuer Bereiche, Abteilungen und Gruppen entscheidet der 
Vorstand. 
 
Verwaltung des Vereins 
 
§9  Die Organe 
 
1. Die Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) die Jugendversammlung, 
c) der Vorstand, 
 
§10  Die Mitgliederversammlung 
 
1. Es ist zu unterscheiden: 
a) die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung), 
b) die außerordentliche Mitgliederversammlung. 
 
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im ersten 
Viertel des Kalenderjahres einzuberufen. 
 
3. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 
a) der geschäftsführende Vorstand dies im Interesse des Vereins für erforderlich hält, 
b) mindestens 1/10 der stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 
 
4. Der Termin zur ordentlichen Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 
muß den Mitgliedern mindestens 14 Tage vorher mit den Tagesordnungspunkten 
schriftlich oder durch Veröffentlichung in den ortsansässigen Tageszeitungen 
„Westfälische Rundschau“ und „Westfalenpost“ bekanntgegeben werden. Anträge zur 
Tagesordnung sind mindestens sieben Tage vor der Versammlung beim 
geschäftsführenden Vorstand einzureichen. 
 
5. Einladungen zur außerordentlichen Mitgliederversammlung müssen mindestens 
vierzehn Tage vorher unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich erfolgen. 
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6. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) hat mindestens folgende Punkte zu erhalten: 
 
a) Bericht des Vorstandes, 
b) Bericht des Vorstand Finanzen sowie der Kassenprüfer, 
c) Vorlage des Haushaltsplanes, 
d) Entlastung des Vorstandes, 
e) Wahlen (wenn relevant): Neu- oder Wiederwahl der Vorstandsmitglieder bzw. ihre 
Bestätigung, Wahl der Kassenprüfer. 
 
7. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig. 
 
8. Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen, es sei denn, die Satzung schreibt eine andere Mehrheit vor. 
Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig. 
 
9. Satzungsänderungen können nur mit der Mehrheit von 2/3 der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
 
10. Die Vereinsauflösung und Änderung des §1, Absätze 1,4,5,6 bedürfen einer 9/10 
Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
 
11. Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
12. Die Beschlüsse sind im Wortlaut festzuhalten. Die Ausführung der Beschlüsse 
obliegt dem Vorstand. 
 
13. Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des geschäftsführenden 
Vorstandes Ehrenmitglieder ernennen. 
 
§11  Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden und dem erweiterten Vorstand. 
 
2. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an: 
a) der Vorsitzende, 
b) der stellvertretende Vorsitzende, 
c) der Geschäftsführer, 
d) der Vorstand Finanzen, 
e) der Vorstand Sport, 
f) der Vorstand Jugendsport, 
g) der Vorstand Kindersport. 
 
3. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und 
a) dem stellvertretenden Geschäftsführer  
b) dem Referenten Mitgliederverwaltung 
c) dem Schriftführer 
d) dem Kommunikations-/PR-Referenten 
e) den Bereichsleitern, Abteilungsleitern, Referenten und Beisitzern. 
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4. Der Vorstand wird für zwei Jahre gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 
 
5. Wird ein Vorstandsamt durch die Mitgliederversammlung nicht besetzt oder durch 
frühzeitiges Ausscheiden eines Mitgliedes frei, kann der erweiterte Vorstand eine 
kommissarische Besetzung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung vornehmen. 
Erfolgt dies nicht, bilden die übrigen Vorstandsmitglieder den Vorstand bis zur 
Neubestellung allein. 
 
6. Vorstand gemäß §26 BGB sind: der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, 
der Geschäftsführer, der Vorstand Finanzen und der Vorstand Sport, von denen 
jeweils zwei gemeinsam vertretungsberechtigt sind. 
 
7. Ein Vorstandsmitglied kann zwei Ämter ausüben. 
 
§12  Kassenprüfer 
 
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für die Dauer von 
zwei Jahren. Jeweils in der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung scheidet 
ein Kassenprüfer aus und wird durch Neuwahl ersetzt. Wiederwahl in unmittelbarer 
Folge ist einmal zulässig. 
 
2. Die Aufgabe der Prüfer besteht in der ordnungsgemäßen Prüfung der Buch- und 
Kassenführung (Belegprüfung) des Vereins. Sie haben der Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) einen Prüfungsbericht über das abgelaufene 
Geschäftsjahr zu geben. 
 
§13  Ordnungen 
 
1. Die Aufgaben der Vereinsorgane werden zusätzlich zur Satzung in Ordnungen 
geregelt. Diese sind: 
a) Geschäftsordnung, 
b) Jugendordnung, 
 
2. Bei Bedarf können weitere Ordnungen erlassen werden. Die Ordnungen gelten 
sinngemäß für die Abteilungen. 
 
3. Der erweiterte Vorstand entscheidet über die Annahme oder die Änderung von 
Ordnungen mit 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
 
§14  Bezahlte Kräfte 
 
Der Verein kann zur Erledigung und zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke 
bezahlte Kräfte einstellen. 
 
Auflösung des Vereins 
 
§15  Vereinsauflösung 
 
1. Über die Auflösung des Vereins kann nur eine 9/10 Mehrheit einer schriftlich 
einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschließen. 
 
Einziger Punkt auf der Tagesordnung: „Auflösung des Vereins“. 
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2. Nach der erfolgten Auflösung des Vereins wird das vorhandene Vermögen der 
Stadt Wetter (Ruhr) mit der Verpflichtung übertragen, dieses ungekürzt einem sich 
später bildenden Turnverein in Wetter-Volmarstein zu überschreiben, der den §1, 
Absatz 4-6 der Satzung anerkennt. 
 
Die Stadt Wetter (Ruhr) hat das Vereinsvermögen bis zur Übertragung gemäß den 
vorstehenden Bestimmungen zinsbringend und mündelsicher anzulegen. 
 
3. Ist die Neubildung nicht innerhalb von 5 Jahren erfolgt, muß das gesamte 
Vermögen dem gemeinnützigen Zweck – Förderung der Leibesübungen im 
turnerischen Sinne – des Deutschen Turnerbundes e.V. (DTB) zugeführt werden. 
 
 
Wetter-Volmarstein, 19. März 2011 
 
Turnverein von 1903 Volmarstein e.V. 
Der Vorstand 
 
 
 
 
Volker Mohring   Karin Reimann 
1. Vorsitzender   Vorstand Finanzen 
 
 
Ursprüngliche Satzung aus August 1984, geändert durch die 1. Änderung vom 19.03.2011. 


